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B g r ü n dun g

........:-
Im Jahre 1934 hat die emeinde Jöhlingen einer in jener Z it üb
lichen und auch für dringend erforderlich gehalt nen ~ung folgend
das Grunds~k Lgb.Nr. 9225 in sechs zellen aufgeteilt, um da-
rauf s~.m6Siedlungsh;·user für kinderreiche Familien mit land
wirtschaftlichen ebenerwerbsmöglichkeiten zu errichten•

Es wurden auf einem Grundriß von 9 m x 7,35 m folgende Räume unter
gebracht: Im Untergeschoß 2 Zimmer mit je 14 qm, Flur mit freppe
ca. 7 qm, Küche ca. 7 qm, Stallung, aschküche und Trockenklosett
mit ca. 17 qm. 2/3 der Grundfläche sind unterkellert. Im Oberge
schaß an der Giebelseite 2 Schlafk~ern von je 14 qm Grundfläche,
jedoch dachseitig durchaus schrägen änden. D'r übrige Dachraum
dient der Vorratshaltung für Brennstoffe und Futtermittel.

Die in jener Zeit als indestvoraussetzung angesehene f ilienge
rechte ohnfläche entspricht seit langem nicht mehr den neuzeit
lichen Lrfordernissen. lenn auch durch verschiedene Veränderungen
im Innern der Baukörper einzelne ~igentümer ihren ohnraumbedarf
verbesserten, kann eine ausreichende Deckung dieses Bedarfes nur
dadurch erreicht werden, daß durch die Zulassung einer zweigeschossi
gen Bauweise die erheblich den Raum beschneidende Dachschräge in
iegfall kommt.

Städtebaulich ergibt sich durch die Zulassung der zweigeschossigen
Bauweise der entscheidende Vorteil, daß die Baukörper eine klare
Gliederung behalten bzw. erhalten können. Eine B ibehaltung der
alten, eingeschossigen Bauweise mit Steildach wird zu allen Zeiten
Veranlassung sein, Anbauten, Dachgauben und ähnliche Dinge s itens
der Eigentümer zu erwägen, wie das auch vielfach schon geschehen
ist. Daß hierbei eine Vielfalt an bautechnischen Elementen auf engem
Raum zwangsläufig entsteht, wäre nicht auszuschließen. Eine klare
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städtebauliche ~lanung müßte damit entfallen. Die Notwendigkeit
ist in den meisten Fällen vorhanden, daß neben der Familie des
higentümers auch die altge ordenen ltern innerhalb der Hausein
heit angemessenen Wohnraum benötigen.


